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Entscheidungspflicht 

§ 17. (1) Die Behörden haben über Anträge auf Ausstellung, Erweiterung des Geltungsbereiches und 
Änderung von gewöhnlichen Reisepässen binnen drei Monaten zu entscheiden, widrigenfalls gilt § 8 des 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 161/2013. 

(2) Bedient sich die Passbehörde bei der Einbringung der personenbezogenen Daten in einen 
gewöhnlichen Reisepass eines Auftragsverarbeiters (§ 3 Abs. 6 und 7), kann der Antragssteller erklären, 
dass er eine beschleunigte Zustellung des Dokuments wünscht (Expresspass). Weiters kann der 
Antragssteller eine darüber hinaus beschleunigte Zustellung durch besondere Zustelldienste verlangen 
(Ein-Tages-Expresspass), sobald der Bundesminister für Inneres den Auftragsverarbeiter dazu durch 
Verordnung ermächtigt. In diesen Fällen ist der Reisepass im Produktionsprozess vorrangig zu behandeln 
und beschleunigt auszustellen. Die beschleunigte Zustellung ist nur im Inland möglich. 

(3) Soweit der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten dies für 
bestimmte Staaten oder Vertretungsbehörden mit Verordnung vorsieht, kann ein Antragssteller erklären, 
dass er auch bei einem bei der Vertretungsbehörde im Ausland beantragten Reisepass eine beschleunigte 
Zustellung wünscht. Die näheren Bestimmungen zu den Voraussetzungen unter denen dies möglich ist, 
werden durch Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten 
bestimmt. 
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